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Vorwort zur 2. Auflage

Als wir die erste Auflage unseres Kommentars vorgelegt haben, mussten wir
weitgehend Pionierarbeit leisten. Das neue GeschGehG hatte soeben erst den
veralteten und teilweise ineffektiven Geheimnisschutz gem. §§ 17–19 UWG a.F.
durch ein völlig neues unionsrechtliches und im Wesentlichen zivilrechtliches
System ersetzt. Von den Gerichten waren die neuen Normen noch nicht ange-
wandt worden, auch die Literatur hatte sich mit ihnen erst vereinzelt befasst.
Mittlerweile erlebt das Gesetz seine ersten Bewährungsproben in der Praxis. Dabei
hat es den Anschein, als würden Ansprüche aus dem GeschGehG vor den Gerich-
ten häufiger geltend gemacht als die zuvor geltenden UWG-Vorschriften. Der
Anwendungsbereich der Bestimmungen über den Geheimnisschutz im Prozess
(§§ 16 ff. GeschGehG) ist auf Patentstreitsachen erweitert worden (§ 145a PatG).
Beides spricht für das neue Schutzregime. Aber nach wie vor bestehen zahlreiche
Auslegungsfragen, die noch der höchstrichterlichen Klärung durch den EuGH
oder den BGH harren.

Inzwischen sind mehrere neue Kommentare und etliche Aufsätze zum Gesch-
GehG erschienen. Unsere Thesen sind dabei teils Zustimmung, teils aber auch
auf Widerspruch gestoßen, und es wurden etliche neue Probleme identifiziert.
Wir freuen uns über die lebhafte Diskussion und haben uns bemüht, das mittler-
weile vielfältigere Meinungsspektrum einzuarbeiten, darzustellen und kritisch zu
bewerten. Redaktionsschluss der Auflage war der 1. Mai 2023, spätere Urteile
und Literaturbeiträge konnten nur noch eingeschränkt bei der Korrektur berück-
sichtigt werden.

Unser Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns bei der
Recherche und Korrektur unterstützt haben. Für Kritik, Anregungen und Fragen
aus dem Kreis der Leser sind wir stets dankbar (henning@harte-bavendamm.de;
ansgar.ohly@jura.uni-muenchen.de; bjoern.kalbfus@gleisslutz.com).

München und Hamburg im Herbst 2023

Henning Harte-Bavendamm Ansgar Ohly Björn Kalbfus
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